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Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 25. Januar 2017 folgendes Gesetz beschlossen: 

Gesetz zur Ratifizierung des Staatsvertrags über die gemeinsame Einrichtung für 
Hochschulzulassung vom 21. März 2016, zur Änderung des Gesetzes über die Errich
tung einer Stiftung "Stiftung für Hochschulzulassung" und zur Änderung des Geset

zes über die Zulassung zum Hochschulstudium in Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulzulassungsstaatsvertragsgesetz) 





Gesetz zur Ratifizierung des Staatsvertrags über die gemeinsame Einrichtung für 
Hochschulzulassung vom 21. März 2016, zur Änderung des Gesetzes über die Errich
tung einer Stiftung "Stiftung für Hochschulzulassung" und zur Änderung des Geset

zes über die Zulassung zum Hochschulstudium in Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulzulassungsstaatsvertragsgesetz) 

Artikel 1 

Gesetz zur Zustimmung zum Staatsvertrag über die gemeinsame Einrichtung für 
Hochschulzulassung vom 21. März 2016 

§1 

(1) Dem Staatsvertrag zwischen den Ländern der Bundesrepublik Deutschland über die ge
meinsame Einrichtung für Hochschulzulassung vom 21. März 2016 (Staatsvertrag) wird zuge
stimmt. Der Staatsvertrag wird in der Anlage veröffentlicht. 

(2) Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Staatsvertrags, der sich nach seinem Artikel 19 Absatz 
1 Satz 1 bemisst, wird im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
bekannt gegeben werden. 

§2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Artikel 2 

Änderung des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung "Stiftung für Hochschul
zulassung 

Das Gesetz zur Errichtung einer Stiftung "Stiftung für Hochschulzulassung" vom 18. November 
2008 (GV. NRW. S. 710), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 31. Januar 2012 (GV. NRW. 
S. 90) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 des Staatsvertrags über die gemeinsame 
Einrichtung für Hochschulzulassung vom 21. März 2016 (Staatsvertrag) Unter
stützung der Hochschulen, die Leistungen der Stiftung in Anspruch nehmen." 

bb) In Satz 2 werden das Wort "Zulassungsverfahren" durch die Wörter "Zulassungs
und Anmeldeverfahren" ersetzt und nach dem Wort "Errichtung" die Wörter "und 
den Betrieb" eingefügt. 

b) In Nummer 2 wird die Angabe "Artikel 2 Nr. 2" durch die Angabe "Artikel 2 Absatz 1 
Nummer 2" ersetzt. 
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c) Folgende Nummer 3 wird angefügt: 

,,3. Die Zusammenführung der Verfahren nach Nummer 1 und Nummer 2 im Dialog
orientierten Serviceverfahren gemäß Artikel 2 Absatz 2 Staatsvertrag. Das Dia
logorientierte Serviceverfahren beinhaltet die in Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 und 
Artikel 12 Absatz 1 des Staatsvertrags benannten Regelungen und umfasst auch 
das Anmeldeverfahren gemäß Artikel 2 Absatz 3 des Staatsvertrags." 

2. Dem § 3 Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

"Sie erhebt Beiträge von allen Hochschulen. Satz 2 gilt nicht für die Hochschulen, die 
ausschließlich künstlerische oder duale Studiengänge sowie Fernstudiengänge anbieten, 
soweit diese Hochschulen nicht ihre Teilnahme am Verfahren erklären. Die Stiftung er
lässt eine Beitragsordnung, in der sie Höhe und Fälligkeit der Beiträge regelt." 

3. § 6 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden die Wörter "kommen Beschlüsse nicht gegen die Mehrheit der 
Hochschulvertreter zustande" durch die Wörter "kommen Beschlüsse, mit Aus
nahme solcher nach Artikel 13 Absatz 1 Nummer 1 des Staatsvertrags, nicht gegen 
die Mehrheit der Hochschulvertreter zustande" ersetzt. 

b) In Satz 3 wird das Semikolon durch einen Punkt ersetzt. 

4. Nach § 10 Absatz 5 wird folgender Absatz 5a eingefügt: 

,,(5a) Geldforderungen der Stiftung nach Artikel 16 Absatz 2 des Staatsvertrags werden 
von der Landeskasse Düsseldorf als Vollstreckungsbehörde beigetrieben." 

5. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

,,§13 
Inkrafttreten" 

Artikel 3 

Änderung des Hochschulzulassungs
gesetzes 

Das Hochschulzulassungsgesetz vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 710), das zuletzt 
durch Artikel 12 des Gesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Satz 1 werden vor dem Wort "Bewerber" die Wörter "Bewerberinnen und" eingefügt. 

2. In § 2 Satz 1 werden vor dem Wort "Bewerber" die Wörter "Bewerberinnen und" eingefügt 
und die Wörter "Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 
5. Juni 2008" durch die Wörter "gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung vom 
21. März 2016" ersetzt. 
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3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 3 
Grundsätze der örtlichen 

Studienplatzvergabe und Dialogorientiertes Serviceverfahren" 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden vor dem Wort "Bewerber" die Wörter "Bewerberinnen und" ein
gefügt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe "Artikel 10 Abs. 1 Nr. 1 Sätze 1 und 2" durch die An
gabe "Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Halbsätze 1 und 2" ersetzt. 

c) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

,,(2) Die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes Nordrhein-Westfalen bedienen 
sich bei der Durchführung von Auswahl- und Zulassungsverfahren der Dienstleistun
gen im Sinne von Artikel 4 Staatsvertrag der Stiftung für Hochschulzulassung (Dia
logorientiertes Serviceverfahren). Die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
sowie die Hochschulen in nichtstaatlicher Trägerschaft mit Sitz in Nordrhein-Westfa
len können sich der Dienstleistungen gemäß Satz 1 bedienen. Die Einzelheiten der 
Zusammenarbeit zwischen der Hochschule und der Stiftung sind von diesen vertrag
lich festzulegen." 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Wörter "im Sinne des § 49 Abs. 10 Satz 1 Hochschulgesetz 
oder im Sinne des § 41 Abs. 8 Sätze 1 und 2 Kunsthochschulgesetz" durch die Wörter 
"im Sinne des § 49 Absatz 11 Satz 1 Hochschulgesetz oder im Sinne des § 41 Absatz 
11 Sätze 1 und 2 Kunsthochschulgesetz" ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden vor dem Wort "Bewerber" die Wörter "Bewerberinnen und" ein
gefügt. 

c) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter "im Sinne des § 49 Abs. 5 und 8 Hochschulge
setz oder im Sinne des § 41 Abs. 5 und 6 Kunsthochschulgesetz" durch die Wörter 
"im Sinne des § 49 Absatz 7 und 8 Hochschulgesetz oder im Sinne des § 41 Absatz 
7 und 8 Kunsthochschulgesetz" sowie die Wörter "Artikel 10 Abs. 1 Nr. 1 oder 3 
Staatsvertrag" durch die Wörter "Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 3 Staats
vertrag" ersetzt. 

d) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter "im Sinne des § 49 Abs. 7 Hochschulgesetz oder 
des § 41 Abs. 4 Kunsthochschulgesetz" durch die Wörter "im Sinne des § 49 
Absatz 6 Hochschulgesetz oder des § 41 Absatz 6 Kunsthochschulgesetz" er
setzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter "Artikel 10 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 Staatsvertrag" durch 
die Wörter "Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 des Staatsvertrages" und 
die Wörter "Artikel 10 Abs. 1 Nr. 2 Staatsvertrag" durch die Wörter "Artikel 1 0 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Staatsvertrag" ersetzt. 
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e) In Absatz 7 Satz 1 werden die Wörter "Artikel 10 Abs. 1 Nr. 3 Staatsvertrag" durch 
die Wörter "Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Staatsvertrag" und die Wörter "im 
Sinne des § 49 Abs. 5 und 8 Hochschulgesetz oder im Sinne des § 41 Abs. 5 und 6 
Kunsthochschulgesetz" durch die Wörter "im Sinne des § 49 Absatz 7 und 8 Hoch
schulgesetz oder im Sinne des § 41 Absatz 7 und 8 Kunsthochschulgesetz" ersetzt. 

5. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden vor dem Wort "Bewerber" die Wörter "Bewerberinnen und" ein
gefügt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Vor dem Wort "Bewerber" werden die Wörter "Bewerberinnen und" eingefügt. 

bb) In Nummer 1 werden vor dem Wort "Bewerber" die Wörter "Bewerberinnen und" 
eingefügt. 

ce) In Nummer 2 werden die Wörter "Einstufungsprüfung gemäß § 49 Abs. 11 Hoch
schulgesetz oder § 41 Abs. 9 Kunsthochschulgesetz" durch die Wörter "Einstu
fungsprüfung gemäß § 49 Absatz 12 Hochschulgesetz oder § 41 Absatz 12 
Kunsthochschulgesetz" ersetzt und vor dem Wort "Bewerber" die Wörter "Bewer
berinnen und" eingefügt. 

dd) In Nummer 3 werden die Wörter "im Geltungsbereich des Staatsvertrages" ge
strichen und vor dem Wort "Bewerber" die Wörter "Bewerberinnen und" einge
fügt. 

c) In Absatz 3 werden vor dem Wort "Bewerber" die Wörter "Bewerberinnen und Bewer
ber" eingefügt. 

6. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

"Durch Rechtsverordnung kann das Ministerium für begründete Fälle Ausnahmen von 
der Verpflichtung nach § 3 Absatz 2 Satz 1 regeln." 

b) In Absatz 5 werden das Wort "Vertretern" durch die Wörter "Vertreterinnen oder Ver
tretern" und die Wörter "Präsidenten oder Rektoren" durch die Wörter "Präsidentin
nen oder Präsidenten oder Rektorinnen oder Rektoren" ersetzt. 

7. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten" 

b) Absatz 3 wird aufgehoben.' 
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Artikel 4 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tage nach der Verkündung in Kraft. Artikel 
2 und Artikel 3 Nummer 1 bis 3, 6 und 7 treten zu dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem der Staats
vertrag in Kraft tritt und finden erstmals auf das ihrem Inkrafttreten unmittelbar nachfolgende 
Vergabeverfahren, frühestens jedoch auf das Vergabeverfahren zum Wintersemester 
2018/19, Anwendung. Artikel 3 Nummer 4 und 5 finden erstmals auf das ihrem Inkrafttreten 
unmittelbar nachfolgende Vergabeverfahren Anwendung. 

Anlage: 

Staatsvertrag über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung vom 21. März 2016 

Düsseldorf, den 25. Januar 2017 

Carina Gödecke 
Präsidentin 





Staatsvertrag 

über die gemeinsame Einrichtung für Hochschulzulassung 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land BerEn, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpomlnem, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt, 

das Land Schleswig-Holstcin und 

der Freistaat Thüringen 

(im Folgenden: "die Länder fl genannt) 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 
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Abschnitt 1 

Aufgaben der Stiftung 

Artikell 

Gemeinsanle Einrichtung für Hochschulzulassung 

(1) IDie Länder betreiben im Zusammenwirken mit der Hochschulrektorenkonferenz eine gelnein

same Einrichtung fUf Hochschulzulassung. 2Die gemeinsame Einrichtung ist nach dem Recht des 

Landes Nordrhein-Westfalen als Stiftung des öffentlichen Rechts durch das Gesetz zur Errichtung 

einer Stiftung ,~Stiftung für Hochschulzulassung" vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 710, im 

Folgenden: Errichtungsgesetz) lnit Sitz in Dortmund errichtet. 

(2) Die Stiftung trägt die Bezeiclmung "Stiftung flif Hochschulzulassung'" (im Folgenden: Stiftung). 

Artikel 2 

Aufgaben der Stiftung; Dialogorientiertes Serviceverfahren 

(l) Die Stiftung hat die Aufgabe, 

1. nach Maßgabe des nachfolgenden Abschnitts 2 die Hochschulen bei der DurchfUhrung 

der örtlichen Zulassungsverfahren und der Durchführung von Anmeldeverfahren in zu

lassungsfreien Studiengängen zu unterstützen, 

2. nach Maßgabe des nachfolgenden Abschnitts 3 das Zentrale Vergabeverfahren durchzu

führen. 

(2) lNach Maßgabe einer Rechtsverordnung nach Artikel 12 führt die Stiftung die in den Ver

fahren nach Absatz 1 abgegebenen Zulassungsanträge der Bewerberinnen und Bewerber in ihrem 

Webportal zusammen und fUhrt den Abgleich von Mehrfachzulassungs- und Mehrfachstudien

Inöglichkeiten für die Verfahren nach Absatz 1 in einem gelneinsamen Verfahren durch (Dialog

orientiertes Senriceverfahren). 2Das Dialogorientierte Serviceverfahren beinhaltet Regelungen 

1. zur Beschränkung der Anzahl der Zulassungsanträge je Bewerberin oder Bewerber, wo

bei unbeschadet der Regelung des Artikels 8 Absatz 1 Satz 2 die Zahl von bundesweit 

zwölf Zulassungsanträgen nicht unterschritten werden darf, 
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2. zur Festlegung einer verbindlichen Reihenfolge der Zulassungsanträge der Bewerberin

nen und Bewerber unter Berücksichtigung ihrer Präferenzen, 

3. zum Ausschluss der Bewerberinnen und Bewerber, die ein Zulassungsangebot ange

nommen oder eine Zulassung erhalten haben, von der weiteren Teilnahme am Dialog

orientierten Serviceverfahren. 

(3) Zulassungsanträge und Zulassungsangebote im Sinne dieses Staatsvertrages schließen die 

entsprechenden Anträge und Angebote in Anmeldeverfahren für zulassungsfreie Studiengänge 

ein. 

Artikel 3 

Organe der Stiftung 

1 Die Organe der Stiftung, ihre Zusammensetzung, Aufgaben und Verfahren regelt das Erriehtungs

gesetz. 2Dabei muss gewährleistet sein, dass 

1. dem Entscheidungsorgan alle Länder angehören und die Hochschulen mit derselben Anzahl von 

Mitgliedern vertreten sind, 

2. in Angelegenheiten nach Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 Beschlüsse, 1nit Ausnahn1e solcher 

naeh Artikel 13 Absatz 1 Numl11er 1, nicht gegen die Mehrheit der Hochschulen zustande 

kOll1lnen, 

3. in Angelegenheiten nach Artikel 2 Absatz 1 Num1ner 2 allein die Länder stimmberechtigt sind. 
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Abschnitt 2 

Serviceverfabren (Abschnitt 1, Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1) 

Artikel 4 

Dienstleistungsaufgabe 

Nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts unterstützt die Stiftung die sie beauftragenden Hoch

schulen bei der Durchführung der örtlichen Zulassungs- und Anmeldeverfahren insbesondere durch 

den Betrieb eines Bewerbungsportals mit Information und Beratung der Studienbewerberinnen und -

bewerber, Aufbereitung der Bewerberdaten, Abgleich der Mehrfachzulassungs- und Mehrfachstudi

enmöglichkeiten sowie Vermittlung von nichtbesetzten Studienplätzen. 

Abschnitt 3 

Zentrales Vergabeverfahren (Abschnitt 1, Artikel 2 Absatz 1 Nummer 2) 

ArtikelS 

Aufgaben im Zentralen Vergabeverfahren 

(1) Im Zentralen Vergabeverfahren hat die Stiftung die Aufgabe 

1. Studienplätze für das erste Fachsemester an staatlichen Hochschulen in Auswahlverfahren zu 

vergeben, 

2. die Hochschulen bei der Durchführung des Auswahlverfahrens nach Artikel 10 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 3 und, soweit die Hochschulen zuständig sind, nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 

1 Nummer 5 zu unterstützen, 

3. für einheitliche Maßstäbe zur Festsetzung von Zulassungszahlen zu sorgen. 

(2) IDie Vergabe der Studienplätze erfolgt für Deutsche sowie für ausländische Staatsangehötige 

und Staatenlose, die Deutschen gleichgestellt sind. 2Deutschen gleichgestellt sind Staatsangehörige 

eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen Union sowie sonstige ausländische Staatsangehörige 

und Staatenlose, die eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung besitzen. 3Verpflichtungen zur 

Gleichstellung weiterer Personen mit Deutschen auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen sind 

zu berücksichtigen. 
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Artikel 6 

Kapazitätsermittlung und Festsetzung von Zulassungszahlen 

(1) IFür die Vergabe von Studienplätzen in Studiengängen, die in das Zentrale Vergabeverfahren 

einbezogen sind, sind Zulassungszahlen nach Artikel 12 Absatz 1 Nummer 8 und nach Maßgabe des 

Landesrechts festzusetzen. 2Zulassungszahl ist die Zah1 der von der einzelnen Hochschule höchstens 

aufzunehmenden Bewerberinnen und Bewerber in einem Studiengang. 3Sie wird auf der Grundlage 

der jährlichen Aufuahmekapazität festgesetzt. 4Zulassungszahlen dürfen nur für einen bestünmten 

Zeitraull1, höchstens für die Dauer eines Jahres, festgesetzt werden. 

(2) IDie Zulassungszahlen sind so festzusetzen, dass nach Maßgabe der haushaltsrechtlichen Vorga

ben und unter Berücksichtigung der räumlichen und fachspezifischen Gegebenheiten eine erschöp

fende Nutzung der Ausbildungskapazität erreicht wird; die Qualität in Forschung und Lehre, die ge

ordnete Wahrnehmung der Aufgaben der Hochschule, insbesondere in Forschung, Lehre und Studi

um sowie in der Krankenversorgung, sind zu gewährleisten. 2Bei der Erprobung neuer Studiengänge 

und -methoden, bei der Neuordnung von Studiengängen und Fachbereichen und beim Aus- oder 

Aufbau der Hochschulen können Zulassungszahlen abweichend von Satz 1 festgesetzt werden. 

(3) 'Die jährliche Aufnahrnekapazität wird auf der Grundlage des Lehrangebots, des Ausbildungs

aufwands und weiterer kapazitätsbestimmender Kriterien ennitte]t. 2Dem Lehrangebot liegen die 

Stellen für das hauptamtlich tätige wissenschaftliche Personal, soweit iInn Lehraufgaben übertragen 

sind, die Lehraufträge und die dienstrechtlichen Lehrverpflichtungen zugrunde unter Berücksichti

gung festgelegter Reduzierungen, insbesondere im medizinischen Bereich für Krankenversorgung 

und diagnostische Leistungen. 3Der Ausbildungsaufwand ist durch studiengangspezifische Norm

werte festzusetzen, die den Aufwand festlegen, der für die ordnungsgelnäße Ausbildung einer oder 

eines Studierenden in dem jeweiligen Studiengang erforderlich ist. 4Bei der Festsetzung von NOlm

werten sind ausbildungsrechtliche Vorschriften sowie der Ausbildungsaufwand in gleichartigen und 

vergleichbaren Studiengängen zu beachten. 5Die Nonnwerte haben eine gleichlnäßige und erschöp

fende Auslastung der Hochschulen zu gewährleisten; in diesem Rahn1en sind die Hochschulen bei 

der Gestaltung von Lehre und Studiu111 frei. 6Die Nonnwerte werden durch Rechtsverordnung fest

gesetzt. 7Weitere kapazitätsbestünmende Kriterien sind insbesondere die räumlichen und sächlichen 

Gegebenheiten, zusätzliche Belastungen auf Grund der bisherigen Entwicklung der Studienanfan

gerzahl und der Zahl der Studierenden, die Ausstattung mit nichtwissenschaftlichem Personal, das 
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Verbleibeverhalten der Studierenden (Schwund) und die besonderen Gegebenheiten in den Inedizini

sehen Studiengängen, insbesondere eine ausreichende Zahl von für die Lehre geeigneten Patientin

nen und Patienten. 

(4) Vor der Festsetzung von Zulassungszahlen legt die Hochschule der zuständigen Landesbehörde 

einen Bericht mit ihren Kapazitätsberechnungen vor. 

(5) Bei der Feststellung der Aufuahmekapazität gemäß Absatz 3 bleiben Maßnahmen zum Ausgleich 

zusätzlicher Belastungen auf Grund der bisherigen Entwicklung der Studienanfangerzahl und der 

Zahl der Studierenden unberücksichtigt; sie sind gesondert auszuweisen. 

Artikel 7 

Einbeziehung von Studiengängen 

(1) lIn das Zentrale Vergabeverfahren ist ein Studiengang zum frühestmöglichen Zeitpunkt einzube

ziehen, wenn für ihn für alle staatlichen Hochschulen Zulassungszahlen festgesetzt sind und zu er

warten ist, dass die Bewerberzahl die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Studienplätze über

steigt, soweit nicht wegen der Art der Zugangsvoraussetzungen oder der Auswahlmaßstäbe den 

Hochschulen die Entscheidung vorbehalten wird. 2Das Gleiche gilt, wenn aus anderen Gründen eine 

zentrale Vergabe der Studienplätze sinnvoll ist. 

(2) Bei der Einbeziehung eines Studiengangs in das Zentrale Vergabeverfahren ist insbesondere fest

zulegen, 

1. für welchen Bewerberkreis die Einbeziehung gilt, 

2. fiir welche Fälle den Hochschulen die Entscheidung vorbehalten bleibt. 

(3) In den einbezogenen Studiengängen findet ein Auswahlverfahren nach den Artikeln 8 bis 10 

statt. 

(4) I Die Einbeziehung eines Studiengangs in das Zentrale Vergabeverfahren kann befristet werden. 

2Die Einbeziehung ist aufzuheben, wenn die Voraussetzungen dafiir entfallen sind oder ein Bedürf

nis fur eine zentrale Vergabe der Studienplätze nicht mehr besteht. 
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Artikel 8 

Auswahlverfahren 

(1) 1 Die Auswahl der Bewerherinnen und Bewerber richtet sich nach den Artikeln 9 und 10 sowie 

nach den Bestimmungen dieses Artikels. 2Bei Bewerbungen um die Teilnahme am Auswahlverfah

ren der Hochschulen (Artikel 1 0 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3) kann die Stiftung die Anzahl der Zulas

sungsanträge nach Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 je Bewerberin oder Bewerber weiter be

schränken, wobei die Zahl von sechs Zulassungsanträgen nicht unterschritten werden darf. 3 Die in 

den Fällen des Artikels 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ennittelten Bewerberinnen und Bewerber 

werden an den einzelnen Hochschulen vor allem nach dem Grad der nachgewiesenen Qualifikation 

fiir das gewählte Studium ausgewählt. 4 In den Fällen des Artikels 9 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1, 2 

und 4 sowie des Artikels 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 werden sie an den einzelnen Hochschulen 

vor allem nach den für die Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere faJniliären und wirtschaft

lichen Gründen ausgewählt. 

(2) Den Bewerberinnen und Bewerbern dürfen keine Nachteile entstehen 

1. aus der Erfiillung von Dienstpflichten nach Artikel12a des Grundgesetzes und der Übernahme 

solcher Dienstpflichten und entsprechender Dienstleistungen auf Zeit bis zur Dauer von drei Jah-

ren, 

2. aus der Ableistung eines freiwilligen Wehrdienstes als besonderes staatsbürgerliches Engagement 

nach dem Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten in der Fassung vom 30. Mai 2005 (BGBL I 

S. 1482) in der jeweils geltenden Fassung, 

3. aus der Ableistung eines Bundesfreiwilligendienstes nach dem Gesetz über den Bundesfreiwilli

gendienst VOIU 28. April 2011 (BGB1. I S. 687) in der jeweils geltenden Fassung, 

4. aus den1 Entwicklungsdienst nach dem Entwicklungshelfer-Gesetz vom 18. Juni 1969 (BGBL I S. 

549) in der jeweils geltenden Fassung, 

5. aus der Ableistung eines Jugendfreiwilligendienstes iln Sinne des Gesetzes zur Förderung von 

Jugendfreiwilligendiensten vom 16. Mai 2008 (BGBl. I S. 842) in der jeweils geltenden Fassung 

oder im Rahmen eines von der Bundesregierung geförderten Modellprojektes, 

6. aus der Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren oder einer pflegebedürftigen Person 

aus dem Kreis der sonstigen Angehörigen bis zur Dauer von drei Jahren. 
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(3) Wer zum Bewerbungsstichtag das 55. Lebensjahr vollendet hat, wird an einem Auswahlverfah

ren nur beteiligt, wenn fur das beabsichtigte Studium unter Berücksichtigung der persönlichen Situa

tion schwerwiegende wissenschaftliche oder berufliche Gründe sprechen. 

(4) Studienplätze nach Artikel 11 Absatz 3, bei denen die Zulassung auf den ersten Teil des Studien

gangs beschränkt ist, weil das Weiterstudium an einer deutschen Hochschule nicht gewährleistet ist, 

können auch durch das Los vergeben werden. 

Artikel 9 

Vorabquoten 

(1) 1 In einem Auswahlverfahren sind bis zu zwei Zehntel der zur Verfiigung stehenden Studienplätze 

vorzubehalten fur: 

1. Bewerberinnen und Bewerber, für die die Ablehnung des Zulassungsantrages eine außergewöhn-

1 iehe Härte bedeuten würde, 

2. Bewerberinnen und Bewerber, die sich auf Grund entsprechender Vorschriften verpflichtet haben, 

ihren Beruf in Bereichen besonderen öffentlichen Bedarfs auszuüben, 

3. ausländische Staatsangehörige und Staatenlose, soweit sie nicht Deutschen gleichgestellt sind, 

4. Bewerberinnen und Bewerber, die bereits ein Studium in einem anderen Studiengang abgeschlos

sen haben (Bewerberinnen und Bewerber fiir ein Zweitstudium), 

5. in der beruflichen Bildung Qualifizierte, die über keine sonstige Studienberechtigung verfugen. 

2Die Quote nach Satz 1 Numlner 5 soll nur gebildet werden, wenn zu erwarten ist, dass der Anteil 

der ihr unterfallenden Bewerberinnen und Bewerber an der Bewerbergesamtzahl mindestens eins 

vom Hundert beträgt; wird die Quote nicht gebildet, erfolgt eine Beteiligung am Verfahren nach Ar

tikel10. 

(2) lDie Quoten nach Absatz 1 Satz 1 können fiir die Studienplätze je Studienort oder für die Ge

samtzahl aller Studienplätze gebildet werden. 2Der Anteil der Studienplätze für die Bewerbergrup

pen nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 4 und 5 an der Gesanltzahl der Studienplätze je Bewerbergruppe 

darf nicht größer sein als der Anteil der jeweiligen Bewerbergruppe an der BewerbergesamtzahL 

3Nicht in Anspruch genollllllene Studienplätze aus der Quote nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 wer

den nach Artikel 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 vergeben. 4Nicht in Anspruch genommene Studien

plätze aus den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 1, 2, 4 und 5 werden nach Artikel 1 0 Absatz 
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1 Satz 1 Nummer 2 vergeben. 

(3) 1 Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn besondere, vor allem soziale und familiäre Gründe 

in der Person der Bewerberin oder des Bewerbers die sofortige Aufnahme des Studiums zwingend 

erfordern. 2Wer geltend macht, aus nicht selbst zu vertretenden Umständen daran gehindert gewesen 

zu sein, einen für die Berücksichtigung bei der Auswahl nach Artikell 0 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 

und 2 besseren Wert zu erreichen, wird mit dem nachgewiesenen Wert an der Vergabe der Studien

plätze in diesen Quoten beteiligt. 

(4) Bewerberinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 werden nach den Prüfungsergeb

nissen des Erststudiums und nach den für die Bewerbung für ein weiteres Studium maßgeblichen 

Gründen ausgewählt. 

(5) Bewerbetinnen und Bewerber nach Absatz 1 Satz 1 NUll1mer 5 werden in erster Linie unter Qua

li fikationsgesichtspunkten ausgewählt. 

(6) Wer den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 bis 5 unterfällt, kann nicht im Verfahren nach 

Artikel 10 zugelassen werden; Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 bleibt unberührt. 

Artikel 10 

Hauptquoten 

(1) 11m Auswahlverfahren werden die nach Abzug der Studienplätze nach Artikel 9 verbleibenden 

Studienplätze nach folgenden Grundsätzen vergeben: 

1. zu einem Fünftel der Studienplätze an jeder Hochschule durch die Stiftung nach dem Grad der 

Qualifikation für das gewählte Studium; Qualifikationsgrade, die nur geringfügig voneinander 

abweichen, können als ranggleich behandelt werden; die Länder tragen dafür Sorge, dass die 

Nachweise innerhalb eines Landes und iIn Verhältnis der Länder untereinander hinsichtlich der 

jeweiligen Anforderungen und Bewertungen vergleichbar sind; für die Ennittlung der Studien

bewerberinnen und -bewerber werden Landesquoten gebildet; die Quote eines Landes benlisst 

sich zu einem Drittel nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der Bewerberinnen und Bewerber für 

den betreffenden Studiengang (Bewerberanteil) und zu zwei Dritteln nach seinem Anteil an der 

Gesamtzahl der Achtzehn- bis unter Einundzwanzigjährigen (Bevölkerungsanteil); für die Länder 

BerEn, Bremen und Hamburg werden die sich danach ergebenden Quoten um drei Zehntel er

höht; bei der Berechnung des Bewerberanteils werden nur Personen berücksichtigt. die eine 
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Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die von allen Ländern gegenseitig anerkannt ist; 

2. zu einem Fünftel der Studienplätze nach der Zahl der Semester, für die sich die Bewerberin oder 

der Bewerber ün jeweiligen Studiengang beworben hat (Bewerbungssemester); Zeiten eines Stu

diums an einer deutschen Hochschule werden nicht als BewerbungsseInester berücksichtigt; 

3. im Übrigen von den Hochschulen nach dem Ergebnis eines Auswahlverfahrens; die jeweilige 

Hochschule vergibt die Studienplätze in dieseln Verfahren nach Maßgabe des jeweiligen Landes

rechts insbesondere 

a) nach dem Grad der Qualifikation, 

b) nach den gewichteten Einzelnoten der Qualifikation für das gewählte Studium, die über 

die fachspezifische Eignung Auskunft geben, 

c) nach dem Ergebnis eines fachspezifischen Studiertahigkeitstests, 

d) nach der Art einer Berufsausbildung oder Berufstätigkeit, 

e) nach dem Ergebnis eines von der Hochschule durchzuführenden Gesprächs mit den Bewer

berinnen und Bewerbern, das Aufschluss über die Motivation der Bewerberin oder des Be

werbers und über die Identifikation mit dem gewählten Studium und dem angestrebten Beruf 

geben sowie zur Vermeidung von Fehlvorstellungen über die Anforderungen des Studiums 

dienen soll, 

f) auf Grund einer Verbindung von Maßstäben nach den Buchstaben abis e. 

2Bei der Auswahlentscheidung muss dem Grad der Qualifikation ein maßgeblicher Einf1uss ge

geben werden. 3Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Auswahlverfahren kann be

grenzt werden. 4In dieseln Fall entscheidet die Hochschule über die Teilnahme nach einem der in 

Satz 1 Nummer 3 Buchstaben abis d genannten Maßstäbe, nach dem Grad der Ortspräferenz oder 

nach einer Verbindung dieser Maßstäbe. 5Bewerberinnen und Bewerber, die nach Satz 1 NUfll

mern 1 oder 2 eine Zulassung oder ein Zulassungsangebot erhalten haben, nehn1en rur den ent

sprechenden Zulassungsantrag am Auswahlverfahren nach Satz 1 NUlnmer 3 nicht tei1. 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 kann bei Ranggleichheit eine Verbindung 

der Maßstäbe nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 vorgesehen werden. 

(3) IBesteht in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 nach Anwendung der Absätze 

1 und 2 Ranggleichheit, wird vonangig ausgewählt, wer dem Personenkreis nach Artikel 8 Ab-
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satz 2 angehört. 2Besteht danach noch Ranggleichheit, kann eine Entscheidung durch das Los vor

gesehen werden. 

(4) Aus den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 nicht in Anspruch genommene Stu

dienplätze werden nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 vergeben. 

Artikel 11 

Verfahrensvorschriften 

(1) 1 In den Fällen des Artikels 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 werden Zulassungen, Zulassungsange

bote und Bescheide von der Hochschule erlassen. 2Ein Widerspruchsverfahren gegen Bescheide der 

Hochschulen findet nicht statt. 

(2) Die Stiftung ermittelt in den Quoten nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1,2 und 4, Arti

kel 1 o Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 sowie Artikel 8 Absatz 4 auf Grund der Bewerbungsunter

lagen nach den jeweiligen Zulassungsbestimmungen, rür welchen Zulassungsantrag eine Zulassung 

oder ein Zulassungsangebot erfolgen kann und erlässt den Zulassungsbescheid. 

(3) Soweit an einer Hochschule für den ersten Teil eines Studiengangs eine höhere Ausbildungska

pazität als für spätere Teile dieses Studiengangs besteht, wird die Zulassung auf den ersten Teil des 

Studiengangs beschränkt. 

(4) Die Hochschule ist verpflichtet, die von der Stiftung Zugelassenen einzuschreiben, wenn die üb

rigen Einschreibvoraussetzungen vorliegen. 

(5) Ein Widerspruchsverfahren gegen Bescheide der Stiftung findet nicht statt. 

(6) IBeruht die Zulassung durch die Hochschule oder die Stiftung auf falschen Angaben im Zulas

sungsantrag, wird sie zurückgenomlnen; ist die Zulassung sonst fehlerhaft, kann sie zurückgenOlU

men werden. 2Nach AbI auf eines Jahres ist die Rücknahme der Zulassung durch die Stiftung ausge

schlossen. 

(7) Die Stiftung ist nach Maßgabe der Rechtsverordnungen nach Artikel 12 berechtigt, Versicherun

gen an Eides statt zu verlangen und abzunehmen. 
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Abschnitt 4 

Verordnungsermächtigung, Beschlussfassung, Staatlich anerkannte Hochschulen 

Artikel 12 

Verordnungsermächtigung 

(1) Die Länder bestimmen durch Rechtsverordnungen die Einzelheiten des Verfahrens und der dabei 

anzuwendenden inhaltlichen Kriterien, insbesondere: 

1. die Auswahlkriterien (Artikel 8 und 9 sowie 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2), 

2. die Quoten nach Artikel 9 Absatz 1, insbesondere auch in Bezug auf den Erlass von Zulas

sungen, Zulassungsangeboten und Bescheiden in der Quote nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 

NUllliner 5, 

3. im Fall des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 2 den Ablauf des Bewerbungsverfahrens, insbesonde

re die Fälle, in denen Bewerbungen an die Stiftung zu richten sind, einschließlich der Fristen; 

dabei kann die Verpflichtung zur elektronischen AntragsteIlung und ein elektronischer Be

scheidversand vorgesehen werden, 

4. im Fall des Artikels 2 Absatz 1 Numlner 2 den Ablauf des Vergabeverfahrens sowie die Verga

be nicht in Anspruch genommener oder aus anderen Gründen frci geblicbener Plätze auch an 

Bewerberinnen und Bewerber, die die Fristen versäumt haben, 

5. die Vergabe der Studienplätze nach Artikel 8 Absatz 4, 

6. die Einbeziehung und die Aufhebung der Einbeziehung von Studiengängen nach Arti

ke17, 

7. die Nonnwerte sowie die KapazitätsennHtlung nach Artikel 6, 

8. die Festsetzung von Zulassungszahlen nach Artikel 6, soweit das Landesrecht dafür keine 

andere Rechtsform vorsieht, 

9. die Gleichstellung weiterer Personen Juit Deutschen auf Grund zwischenstaatlicher 

Vereinbarungen nach Artikel 5 Absatz 2 Satz 3, 

10. die Einzelheiten zur Durchführung des Dialogorientierten Serviceverfahrens nach Artikel 2 

Absatz 2. 

(2) Die Rechtsverordnungen der Länder nach Absatz 1 müssen übereinstimmen, soweit dies für eine 

zentrale Vergabe der Studienplätze und für den Abgleich von Mehrfachzulassungsmöglichkeiten und 
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-studienmöglichkeiten im Dialogorientierten Serviceverfahren notwendig ist. 

Artikel 13 

Beschlussfassung 

(1) Die Stiftung beschließt über 

1. Vorschläge für die von den Ländenl zu erlassenden Rechtsverordnungen (Artikel 12)) 

2. die Einbeziehung von Studiengängen in das Zentrale Vergabeverfahren (Artikel 7 Abs. 1), 

3. die Aufhebung der Einbeziehung (Artikel 7 Abs. 4). 

(2) I In diesen Angelegenheiten ist das Entscheidungsorgan der Stiftung beschlussfähig, wennmin

destens die Hälfte der Vertreterinnen und Vertreter der Länder anwesend ist. 2Ein Land kann die 

Vertreterin oder den Vertreter eines anderen Landes zur Ausübung des Stimmrechts ermächtigen. 

(3) 1 In Fällen des Absatzes 1 Nummenl 1 und 2 ist eine Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen der 

Ländervertreterinnen und Ländervertreter erforderlich. 21m Falle des Absatzes 1 NUlnmer 3 genügt 

die Mehrheit der Stimmen der Ländervertreterinnen und Ländervertreter. 

Artikel 14 

Staatlich anerkannte Hochschulen 

'Staatlich anerkannte Hochschulen können auf Antrag des Landes mit Zustimmung des Trägers in 

das Zentrale Vergabeverfahren einbezogen werden. 2Die Entscheidung trifft die Stiftung. 

3Öffentliche nichtstaatliche Fachhochschulen gelten als staatlich anerkannte Hochschulen im Sinne 

dieses Staatsvertrages. 

Abschnitt 5 

Finanzierung, Ordnungswidrigkeiten, Übergangs- und Schlussbestimmungen 

Artikel 15 

Finanzierung 

(1) I Zur Finanzierung der Aufgaben nach Artikel 2 Absatz 1 Numtner 1 einschließlich der insoweit 

anteiligen Finanzierung für die Durchfiihrung des Dialogorientierten Serviceverfahrens erhebt die 

Stiftung von allen Hochschulen Beiträge; ausgenommen sind Hochschulen, die ausschließlich künst

lerische Studiengänge, duale Studiengänge oder Fernstudiengänge anbieten, soweit diese Hochschu

len nicht die Teilnahme am Verfahren erklären. 2Die Höhe und Fälligkeit der Beiträge legt die Stif-
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tung in einer Beitragsordnung fest. 

(2) I Zur Durchfuhrung der Aufgaben nach Artikel 2 Absatz 1 Numlner 2 verpflichten sich die Län

der, der Stiftung die erforderlichen Mittel einschließlich der insoweit anteiligen Finanzierung rur die 

Durchführung des Dialogorientierten Serviceverfahrens als Zuschuss zur Verfügung zu stellen. 2Der 

Betrag wird von den Ländern nach dem Königsteiner Schlüssel in der jeweils geltenden Fassung 

aufgebracht. 3Der Wirtschaftsplan der Stiftung bedarf der Zustimmung der Finanzministerkonferenz 

mit einer Mehrheit von zwei Dritteln. 4Die Anteilsbeträge der Länder werden im Laufe eines jeden 

Haushaltsjahres in zwei Teilbeträgen zum 1. Januar und zum 1. Juli nach den Ansätzen des Wirt

schaftsplans fallig. 5Über- und Minderzahlungen gegenüber dein sich nach der Jahresrechnung erge

benden Finanzbedarfwerden bei dem zweiten Teilbetrag des folgenden Haushaltsjahres ausgegli

chen. 

Artikel 16 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer bei einer Bewerbung gegenüber der Stiftung vorsätzlich oder fahr

lässig falsche Angaben über die fur die Vergabe der Studienplätze maßgeblichen Daten macht. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord

nungswidrigkeiten ist die Stiftung. 

Artikell7 

Auflösung der Zentralstelle 

(1) 1Mit der Errichtung der Stiftung ist die gemäß Artikel lAbsatz 1 des Staatsvertrags über die 

Vergabe von Studienplätzen vom 20. Oktober 1972 errichtete Zentralstelle fur die Vergabe von Stu

dienplätzen (im Folgenden: Zentralstelle) aufgelöst worden. 2 Au(gaben, Rechte und Verbindlichkei

ten der Zentralstelle sind auf die Stiftung übergegangen. 3Die Planstellen der Zentralstelle verblei

ben bis zu ihrem Freiwerden als Planstellen ohne Besoldungsaufwand im Haushalt des Sitzlandes, 

das die darauf gefuhrten Beamtinnen und Beamten zur Tätigkeit bei der Stiftung zuweist. 4Die Ein

zelheiten regelt das Enichtungsgesetz. 

(2) Die Stiftung erstattet im Rahmen des jährlichen Wirtschaftsplans die Kosten für bereits vorhan-
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dene und zukünftige Versorgungsempfanger. 

Artikel 18 

Übergangsvorschrift 

IWartezeiten, die gemäß Artikel 1 0 Absatz 1 Satz 1 NUlllmer 2 des Staatsvertrages über die Errich

tung einer gemeinsatnen Einrichtung für Hochschulzulassung vom 5. Juni 2008 bis zum Inkrafttreten 

dieses Staatsvertrages erworben wurden, werden als Bewerbungssemester im Sinne des Artikels 10 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 angerechnet. 2Sie verfallen, wenn nicht innerhalb der ersten zwei Jahre 

nach erstmaliger Anwendung dieses Staatsvertrages für den jeweiligen Studiengang eine Bewerbung 

bei der Stiftung erfolgt ist. 

Artikel 19 

Schlussvorschriften 

(1) IDieser Staatsvertrag tritt am 1. Tag des Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in dem die 

letzte Ratifikationsurkunde bei der Staatskanzlei des Sitzlandes der Stiftung hinterlegt ist. 2Er findet 

erstmals auf das nach seinem Inkrafttreten unmittelbar nachfolgende Vergabeverfahren, frühestens 

jedoch auf das Vergabeverfahren zum Wintersemester 20 18/19, Anwendung. 3Der Staatsvertrag über 

die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung rur Hochschulzulassung vom 5. Juni 2008 tritt mit 

Abschluss des Vergabeverfahrens außer Kraft, das dem Vergabeverfahren nach Satz 2 vorangeht. 

(2) Dieser Staatsvertrag kann vonjedem Land durch schriftliche Erklärung gegenüber den übrigen 

vertragschließenden Ländern zum Schluss eines Kalenderjahres mit einer Frist von einem Jahr ge

kündigt werden. 

(3) I Nach Außerkrafttreten dieses Staatsvertrages ist die Stiftung aufzulösen. 2Bedienstete, die nach 

Auflösung der Zentralstelle der Stiftung zugewiesen oder von dieser übernomtuen wurden und die 

nicht durch Kündigung entlassen werden können, sind nach Möglichkeit von den Ländern in geeig

nete Verwaltungsbereiche zu übemehn1en. 3Die Vorschriften des Sitzlandes über die beamtenrechtli

chen Folgen bei Auflösung von Behörden bleiben unberührt. 4Die Länder sind verpflichtet, dem 

Sitzland alle in Ausführung dieses Staatsvertrages entstehenden Aufvvendungen fiir Verpflichtungen, 

die über das Ende dieses Staatsvertrages hinaus bestehen bleiben, anteilig nach Maßgabe des König

steiner Schlüssels zu erstatten. 5Über die Verwendung des von der Stiftung von der Zentralstelle 
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übernommenen Vermögens beschließen die Kultusministerkonferenz und die Finanzministerkonfe

renz der Länder mit einer Mehrheit von jeweils zwei Dritteln der Stimmen. 
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Für das Land Baden-Württemberg: 

.. $..~ ... ,denl7:I2016 .f2;~!t ..... ~.~ 

Für den Freistaat Bayern: 

~)17·?, 
~.~~ .. J., ........................ , den ........ ;". .. : .. 2016 .. ~ .• :.-.... -:.7;:-::::-.--~ 

Für das Land Berlin: 

Für das Land Brandenburg: 

~ 7f!.Jl\:.1. ........... , ded!Z .. S 1'016 ....... 2~ ........... :~~ .......................... . 
--- ~---~/ 

Für die Freie Hansestadt Bremen: 

den )2016 

Für die Freie und Hansestadt Hanlburg: 

................. I.:~': .......... ~ den ......... :~.-:;.. 2016 ... \L! .... 
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Für das Land Hessen: . ~ 

;J{i:!.~ .. J; den . .?{/ 1016 ....................................... ~ ..... . 

Für das Land Mecklenburg-Vorpomlnern: 

.... ~ ........... , den 12J .. ,. 2016 .... 0.: ... / ................................. . 
/ --

Für das Land Niedersachsen: 
\ 

..... ~~>~ ....... , den 1.7:: ..... :. 2016 ...... !IJ~.J.:.Y.l .................. . 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 

Für das Land Rheinland-Pfalz: 

Für das Saarland: 
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Fü~en Freistaat saChsen

1y 

(p /bj 
................................ , den ....... : ....... 2016 ............................................................ . 

Für das Land Sachsen-Anhalt: 

(J ., ~< [ß . b~~~ /f~· ,tj5 "'. <f;.. 2 . 
................................ , den .. : ............ 2016 ..................... ~ .................. .. 

Für das Land Schleswig-Holstein: 

... ß.qt~~~ ............ , den 1t. .. ~. 201 v.r< •• .!.' ........... . 

Für den Freistaat Thüringen: 

g(k/.~ /1'1 '] 
................................ , den .... :.: ... :-. ... 20 


